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(54) DACHLEITER EINES BAUWERKS SOWIE DACH UMFASSEND EINE SOLCHE DACHLEITER

(57) Die Erfindung betrifft eine Dachleiter (1) eines
Bauwerks, wie Gebäude, umfassend zwei Holme (2) so-
wie eine Mehrzahl von Sprossen (3), die mit den Holmen
(2) verbindbar sind, wobei die Holme (2) für jede Sprosse
(3) mehrere Markierungen (11) aufweisen, wobei jede
Markierung (11) eine andere Lage der Sprosse (3) relativ
zu den Holmen (2) anzeigt, sodass die Sprosse (3) in
Abhängigkeit der Markierung (11) einzeln in ihrer Lage
zu den Holmen (2) einstellbar ist, wobei jede Sprosse (3)
an jeder ihrer dem Holm (2) zugewandten Seite über min-
destens zwei Befestigungspunkte (14, 15, 16) mittels ei-
ner form- und/oder kraftschlüssigen Verbindung am
Holm (2) befestigbar ist, wobei die form- und/oder kraft-
schlüssige Verbindung in Form von Schrauben ausge-
führt ist, und wobei an mindestens einem Holm (2) min-
destens zwei Einzelanschlagpunkte angeordnet sind,
wobei an den Einzelanschlagpunkten eine Anschlagvor-
richtung (6) zur Absturzsicherung eines Benutzers der
Dachleiter (1) befestigt ist.

Ferner betrifft die Erfindung auch ein Dach umfas-
send eine solche Dachleiter.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bausatz für eine
Dachleiter eines Bauwerks, wie Gebäude, eine Dachlei-
ter sowie ein Dach umfassend eine solche Dachleiter.
[0002] Dachleitern werden zur sicheren Begehung von
Dächern, z.B. durch Benutzer, wie Wartungspersonal,
Handwerker oder Kaminkehrer benutzt. Dabei sind der-
artige Dachleitern stationär, also fest mit dem Dach aus-
geführt. Im Gegensatz zu Anlegeleitern dienen sie also
nicht zum temporären, sondern dauerhaften Verbleib
bzw. Fixierung auf dem Dach (an der Dachhaut oder der
Dachkonstruktion) und müssen auch entsprechender
Witterung standhalten.
[0003] Derartige Dachleitern müssen grundsätzlich an
die Dachneigung des Dachs angepasst sein. Diese um-
fassen zwei Holme, an denen Sprossen angebracht sind.
Um die Sicherheit beim Begehen zu erhöhen, müssen
die Sprossen eine vergleichsweise große Trittfläche auf-
weisen. Die Trittfläche soll dabei möglichst horizontal
ausgerichtet sein, um eine sichere Besteigung der Dach-
leiter durch den Benutzer zu gewährleisten. Unebene, d.
h. zur Horizontalebene geneigt ausgeführte Sprossen
können zu einem gestörten Gleichgewichtssinn beim Be-
nutzer und in der Folge zu dessen Absturz führen. Um
diesen Anforderungen genüge zu tragen, muss somit für
jede Dachneigung (z.B. zwischen 10° und 45°) jeweils
eine eigene Dachleiter, mit entsprechend parallel zur Ho-
rizontalebene ausgerichteten Trittflächen, also entspre-
chend gedrehten Sprossen, bevorratet werden. Jede sol-
che Dachleiter muss auch entsprechend von einer tech-
nischen Prüforganisation auf ihre Sicherheit im Zuge ei-
ner Bemusterung hin kontrolliert werden. Dabei ist für
jede Dachneigung eine gesonderte und auf diese ange-
passte Dachleiter nötig, was wiederum eine Vielzahl von
Bemusterungen nach sich zieht.
[0004] Grundsätzlich gilt, dass wenn die Rede von
Sprossen ist, dass dann mit diesem Begriff auch Stufen
gemeint sind.
[0005] Die vorliegende Erfindung betrifft die eingangs
genannten Gegenstände.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung einen Bausatz für eine Dachleiter eines Bau-
werks, wie Gebäude, eine Dachleiter sowie ein Dach um-
fassend eine solche Dachleiter anzugeben, die die ein-
gangs genannten Nachteile nicht aufweisen.
[0007] Die Aufgabe wird durch einen Bausatz für eine
Dachleiter, eine Dachleiter sowie ein Dach umfassend
eine solche Dachleiter nach den unabhängigen Ansprü-
chen gelöst. Die abhängigen Ansprüche beschreiben da-
bei besonders zweckmäßige Ausführungsformen der Er-
findung.
[0008] Ein erfindungsgemäßer Bausatz für eine Dach-
leiter eines Bauwerks, wie Gebäude, umfasst zwei Hol-
me sowie eine Mehrzahl von Sprossen, die mit den Hol-
men verbindbar sind, wobei die Holme für jede Sprosse
mehrere Markierungen aufweisen, wobei jede Markie-
rung eine andere Lage der Sprosse relativ zu den Holmen

anzeigt, sodass die Sprosse in Abhängigkeit der Markie-
rung einzeln in ihrer Lage zu den Holmen einstellbar ist.
[0009] Bevorzugt zeigen die Markierungen unter-
schiedliche Neigungswinkel der Sprosse parallel zur
Längsachse der jeweiligen Sprosse an, um die Sprossen
der Dachleiter an die Dachneigung eines Dachs, auf den
die Dachleiter montierbar ist, anzupassen. In diesem Fall
ist mit dem Begriff Lage die Winkellage der Sprossen
relativ zu den Holmen gemeint. So können die Sprossen
mit ihren Trittflächen jeweils parallel zueinander auf die
entsprechende Dachneigung bezüglich den Holmen
ausgerichtet werden. Dank der vorgegebenen Markie-
rungen muss nicht mehr jede Sprosse beim Zusammen-
bau einzeln ausgemessen werden, ob sie entsprechend
parallel zu den anderen Sprossen bzw. zur Horizontale-
bene ist. Denn durch die Markierungen wird dies auto-
matisch bei Wahl der die jeweilige Dachneigung entspre-
chenden Markierung erzielt.
[0010] Dabei können die Markierungen in Form von
mehreren in den Holmen eingebrachten Durchgangslö-
chern ausgeführt und bevorzugt die Durchgangslöcher
auf dem Umfang eines Kreisbogens, wie Lochkranz, ver-
teilt angeordnet sein, wobei bevorzugt der Teilungswin-
kel, der den Abstand zweier benachbarter Durchgangs-
löcher auf dem Kreisbogen beschreibt, von Durchgangs-
loch zu Durchgangsloch gleich ist und bevorzugt 5°, 10°
oder 15° beträgt und wobei bevorzugt die Markierungen
zusätzlich ein Zentrierloch umfassen, dass im Zentrum
des Kreisbogens liegt. Sind die Markierungen als Durch-
gangslöcher ausgeführt, so muss die Bohrung beim Zu-
sammenbau der Dachleiter nicht erst erzeugt werden.
Der Arbeitsaufwand beim Zusammenbauen der Dach-
leiter aus dem Bausatz verringert sich dadurch erheblich.
[0011] Mit Vorteil kann jede Sprosse an jeder ihrer dem
Holm zugewandten Seite über mindestens zwei Befes-
tigungspunkte mittels einer form- und/oder kraftschlüs-
sigen Verbindung am Holm befestigbar sein. Auf diese
Weise kann eine sichere Verankerung der Sprosse am
Holm gewährleistet werden.
[0012] Bevorzugt können die Markierungen an den
Holmen und die mindestens zwei Befestigungspunkte an
den Sprossen derart komplementär zueinander ausge-
führt sein, dass in Abhängigkeit der gewählten Lage der
Sprosse zum Holm sich stets die mindestens zwei Be-
festigungspunkte mit mindestens zwei der Markierungen
am jeweiligen Holm überdecken, wobei bevorzugt die
Anzahl der Markierungen an den Holmen größer ist als
die Anzahl der Befestigungspunkte der Sprossen bzw.
Stufen. Dies erleichtert den Zusammenbau der Dachlei-
ter und verhindert eine falsche Montage, da die Markie-
rungen bereits fest vorgegeben sind. Die unterschiedli-
chen Markierungen an den Holmen können also zugleich
die Befestigungspunkte der Sprossen am Holm anzei-
gen.
[0013] Ferner kann jede Sprosse mit ihrem einen Be-
festigungspunkt deckungsgleich zum Zentrierloch und
mit ihrem wenigstens einen weiteren Befestigungspunkt
deckungsgleich zu einem Durchgangsloch auf dem
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Kreisbogen des Holms bringbar sein. So können die er-
findungsgemäßen Vorteile besonders gut und einfach
umgesetzt werden.
[0014] Mit Vorteil kann jede Sprosse an jeder ihrer den
Holmen zugewandten Seiten genau drei Befestigungs-
punkte aufweisen, wobei zwei der Befestigungspunkte
zueinander über den Teilungswinkel oder ein Vielfaches
davon auf dem Kreisbogen zueinander beabstandet sein
können, sodass die beiden Befestigungspunkte de-
ckungsgleich zu zwei entsprechenden Durchgangslö-
chern im komplementären Teilungswinkel auf dem Kreis-
bogen des Holms bringbar sind. Hierdurch wird eine be-
sonders belastbare Verankerung der Sprossen im Holm
erzielt.
[0015] Gemäß einer Ausführungsform kann ein Holm
aus mehreren, miteinander verbindbaren Holmelemen-
ten hergestellt sein. Bevorzugt können die Holmelemen-
te kraft- und/oder formschlüssig an ihren Enden mitein-
ander verbindbar sein, wobei die Verbindung bevorzugt
lösbar ausgeführt sein kann. Diese Konstruktion erleich-
tert die Lagerhaltung sowie den Versand des Bausatzes,
da längere Abschnitte der Leiter modular aus mehreren,
weniger langen Teilen hergestellt sein können.
[0016] Zur Sicherung des Benutzers der Dachleiter
können an mindestens einem Holm, bevorzugt entlang
dessen gesamter Länge, mindestens zwei Einzelan-
schlagpunkte angeordnet sein, wobei an den Einzelan-
schlagpunkten eine Anschlagvorrichtung zur Absturzsi-
cherung eines Benutzers der Dachleiter befestigt sein
kann, wobei die Anschlagvorrichtung bzw. die Anschlag-
punkte bevorzugt zur Verankerung oder Führung eines
Seils eines Haltegurts des Benutzers entlang des Holms
ausgeführt sein können und die Anschlagvorrichtung be-
vorzugt als Seil oder Stange, die im Wesentlichen parallel
zum Holm verläuft, ausgeführt sein kann. So kann eine
Absturzsicherung einfach in die Dachleiter integriert wer-
den. Im Wesentlichen parallel bedeutet, dass die Stange
über den Großteil ihrer Länge, z.B. mind. 70% parallel z.
B. zum Holm verläuft. Bei Ausführung der Anschlagvor-
richtung als Stange können so die axialen Enden der
Stange gebogen sein, sodass diese C-förmig ausgebil-
det ist, also einen vergleichsweise langen zum Holm pa-
rallelen Teil und zwei dazu, z.B. senkrecht gebogene
Schenkel aufweist. Dies hat den Vorteil, dass beim Ab-
sturz des Benutzers von der Dachleiter der Karabiner
des Seils des Haltegurts, der an der Stange eingehängt
ist, beim Fall des Benutzers entlang der Stange nach
unten läuft. Dort stößt er auf den Schenkel der Stange,
sodass der Karabiner in Verlängerung des Seils nach
unten steht, sodass die Kraft in der Richtung, nämlich
der Längsrichtung (und nicht auf Biegung) auf den Ka-
rabiner wirkt.
[0017] Die Holme der Dachleiter können über eine
Querstange miteinander verbindbar sein, an die eine Hal-
tevorrichtung für die Verankerung der Dachleiter in der
Dachhaut oder der Dachkonstruktion anbringbar ist, wo-
bei die Querstange bevorzugt wenigstens teilweise als
Gewindestange ausgeführt ist, durch entsprechende

Ausnehmungen der Holme hindurchgeführt und mittels
Muttern an den Holmen verschraubt ist. Auf diese Weise
wird eine besonders stabile Anbringung der Dachleiter
an das Dach erzielt. Sie ermöglicht es, dass bei einem
Absturz des Benutzers dieser über den Haltegurt aufge-
fangen wird und trotz der Energie, die durch den Sturz
frei wird, weiterhin sicher über die Dachleiter am Dach
verbunden bleibt.
[0018] Bevorzugt kann die form- und/oder kraftschlüs-
sige Verbindung in Form von Schrauben, bevorzugt ge-
windeformenden Schrauben, wie Blechschrauben und
besonders bevorzugt als nichtrostende Schrauben aus-
geführt sein. Eine solche Konstruktion ist einfach durch
Lösen der Schrauben wieder rückbaubar.
[0019] Mit Vorteil können die Sprossen innerhalb der
Holme bzw. Holmelemente angeordnet sein, d.h. nicht
über deren Begrenzung hinausschauen. Anders ausge-
drückt können die Sprossen so ausgeführt sein, dass sie
unabhängig von ihrer gewählten Lage stets innerhalb der
Begrenzung der Holme bzw. Holmelemente angeordnet
sind und nicht darüber hinausragen.
[0020] So kann erzielt werden, dass der Fuß des Be-
nutzers, während er auf der Sprosse steht auch noch
seitlich vom Holm abgestützt wird.
[0021] Die Erfindung betrifft auch eine Dachleiter eines
Bauwerks, wie Gebäude, umfassend zwei Holme sowie
eine Mehrzahl von Sprossen, die mit den Holmen ver-
bindbar sind, wobei die Holme eine Markierung für die
Sprossen aufweisen, um die Sprossen in ihrer Lage re-
lativ zu den Holmen einzeln einzustellen, wobei die Dach-
leiter insbesondere erhältlich ist aus einem erfindungs-
gemäßen Bausatz.
[0022] Ferner betrifft die Erfindung ein Dach eines
Bauwerks, wie Gebäude, umfassend eine erfindungsge-
mäße Dachleiter, wobei die Dachleiter insbesondere er-
hältlich ist aus einem erfindungsgemäßen Bausatz.
[0023] Auch betrifft die vorliegende Erfindung ein Bau-
werk, wie Gebäude, umfassend ein Dach und eine erfin-
dungsgemäße, bevorzugt nach dem Bausatz erzielbare
Dachleiter.
[0024] Mittels der Erfindung kann eine Dachleiter an-
gegeben werden, deren Sprossen an vorbestimmte
Dachneigungen anpassbar sind. Bei diesem modularen
System können, dank der Markierungen, die Holme und
die Sprossen stets gleichbleiben, sodass ein einziger
Bausatz eine Dachleiter ermöglicht, die sich z.B. vor Ort
an unterschiedliche, vorbestimmte Dachneigungen an-
passen lässt.
[0025] Die Vorteile der Erfindung sollen nun anhand
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels und der Figu-
ren näher dargestellt werden.
[0026] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht auf die Einzel-
teile eines Bausatzes für eine Dachleiter ge-
mäß einer möglichen Ausführungsform;

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht auf ein
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Dach umfassend eine Dachleiter gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform;

Fig. 3a-d jeweils eine teilweise Seitenansicht auf eine
für eine entsprechende Dachneigung einge-
stellte Dachleiter;

Fig. 4 eine Draufsicht von oben auf eine mögliche
Ausführungsform der Dachleiter.

[0027] In Fig. 1 ist in einer schematischen, unmaßstäb-
lichen Ansicht die Einzelteile eines Bausatzes für eine
Dachleiter 1 gemäß einer möglichen Ausführungsform
dargestellt. Die Dachleiter 1 umfasst vorliegend zwei zu-
einander parallel angeordnete Holme 2, die durch Spros-
sen bzw. Stufen 3 miteinander verbunden sind. Die
Sprossen 3 befinden sich in der gezeigten Darstellung
bereits im zusammengebauten Zustand. Dabei ist ein
Holm 2 vorliegend aus mehreren, hier zwei miteinander
verbindbaren Holmelementen 4 hergestellt. Die Holme-
lemente 4 können über eine kraft- und/oder formschlüs-
sige Verbindung an ihren einander zugewandten Enden
miteinander verbindbar sein, um zu einem einzigen, zu-
sammenhängenden Holm 2 gefügt zu werden. Die Ver-
bindung kann, wie hier durch Muttern, Unterlegscheiben
und Schrauben angedeutet, lösbar ausgeführt sein. Zur
Verbindung kann ein separates Teil, wie ein Verbinder 5
vorgesehen sein, der beide Enden der Holmelemente 4
überlappt.
[0028] An zumindest einer Seite der Dachleiter 1, also
an zumindest einem Holm 2, kann eine Anschlagvorrich-
tung 6 zur Absturzsicherung eines Benutzers der Dach-
leiter 1 angeordnet sein. Die Anschlagvorrichtung 6 kann
mindestens zwei Einzelanschlagpunkte pro Holm 2 bzw.
Holmelement 4 umfassen. Die wenigstens zwei Einzel-
anschlagpunkte können bevorzugt zur Aufnahme oder
Führung eines Seils eines Haltegurts des Benutzers ent-
lang des Holms 2 bzw. des Holmelements 4 dienen. Da-
bei kann die Anschlagvorrichtung 6, wie hier dargestellt,
als Stange, ausgeführt sein und parallel zum Holm 2 bzw.
Holmelement 4 verlaufen. Die Stange verbindet mindes-
tens zwei Einzelanschlagpunkte untereinander. Sie
kann, wie dargestellt, C-förmig ausgebildet sein, also ei-
nen vergleichsweise langen, zum Holm 2 parallelen Teil
und zwei dazu, z.B. senkrecht gebogene Schenkel auf-
weisen. Die Anschlagvorrichtung 6 kann dabei jeweils
von einem Ende eines Holmelements 2 bis zu seinem
anderen Ende reichen. Sie kann einerseits an einem
Endpunkt 7, 8 und andererseits z.B. an dem Verbinder
5 befestigt sein, z.B. durch Schrauben. Wenn der Benut-
zer die Dachleiter z.B. nun von unten nach oben begeht,
so muss er beim Erreichen des oberen Holmelements 4
das Seil seines Haltegurts aus der unteren Anschlagvor-
richtung 6 des unteren Holmelements 4 aushängen und
in die obere Anschlagvorrichtung 6 des oberen Holme-
lements 4 einhängen.
[0029] Grundsätzlich wäre es denkbar, dass die An-
schlagvorrichtung 6 mehrere Holmelemente 4 über-

brückt, also von einem oberen bis zu einem unteren Ende
des gesamten Holms 2, also über dessen gesamte Län-
ge verläuft. So kann die Dachleiter 1 vom Benutzer ent-
lang der gesamten Länge des Holms 2 bequem began-
gen werden, ohne dass dieser das Seil zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Anschlagvorrichtung 6 ausklinken
muss.
[0030] In Fig. 2 ist eine schematische Seitenansicht
auf ein Dach, umfassend eine Dachleiter 1 gemäß einer
weiteren Ausführungsform gezeigt. Zur Verankerung der
Dachleiter 1 in der Dachhaut oder der Dachkonstruktion
kann eine Querstange 9, deren Längsachse parallel zu
den Sprossen 3 verläuft, dienen. Bei dem vorliegenden
Ziegeldach mit einer geschuppten Dacheindeckung mit
Lattung ist die Querstange 9 über eine Haltevorrichtung
10 mit der Dachkonstruktion, hier also der Lattung ver-
bindbar. Grundsätzlich kann die Querstange 9 wenigs-
tens teilweise (also nur über einen Teil deren gesamter
Länge) als Gewindestange ausgeführt sein und durch
entsprechende Ausnehmungen in den Holmen 2 oder
Holmelementen 4 hindurchgeführt und mittels Muttern
an diesen verschraubt sein. Grundsätzlich kann die
Querstange 9 auch über deren gesamte Länge als Ge-
windestange ausgeführt sein. Die Querstange 9 kann an
die Haltevorrichtung 10 anbringbar sein, z.B. über deren
Gewinde oder Gewindeabschnitt durch Muttern an der
Querstange 9 lösbar fixierbar sein, siehe die beiden Mut-
tern im Bereich der Mitte der Querstange 9 und der Dar-
stellung der Fig. 4. Dort ist eine Draufsicht von oben auf
eine mögliche Ausführungsform der Dachleiter 1 gezeigt.
Das teilgeschnittene Detail zeigt vorliegend das mögli-
che Querschnittsprofil der Sprosse 3. Die Haltevorrich-
tung 10 kann an deren einem Ende eine entsprechende
Durchgangsöffnung für die Querstange 9 (siehe Fig. 2)
umfassen und an deren anderem Ende an der Dachkon-
struktion bzw. der Dachhaut befestigbar sein, z.B. durch
Schrauben. Die Haltevorrichtung 10 kann aus Flachma-
terial, wie Blech bevorzugt nichtrostenden Materials her-
gestellt sein.
[0031] Unabhängig von der gezeigten Ausführungs-
form kann die Querstange 9 direkt unterhalb der einen
Sprosse 3 angeordnet sein, derart, dass diese die Quer-
stange 9 verdeckt, wie dies z.B. in Fig. 4 angedeutet ist.
Je Holm 2 oder Holmelement 4 können ein, zwei oder
bis zu drei solcher Querstangen 9 vorgesehen sein, z.B.
jeweils an einem, an beiden Enden des Holms 2 oder
des Holmelements 4 oder zusätzlich in dessen Mitte. Die
Querstangen 9 können durch die Verbinder 5 oder die
Endpunkte 7, 8 (siehe Fig. 2, 4) hindurchgeführt und mit
diesen verschraubt sein.
[0032] Wie man der Darstellung der Fig. 2 entnimmt,
umfassen die Holme 2 mehrere Markierungen 11 für die
Sprossen 3. Die Markierungen 11 dienen dazu, unter-
schiedliche Neigungswinkel der Sprosse 3 parallel zu de-
ren Längsachse anzugeben, um die Sprossen 3 der
Dachleiter 1 an die Dachneigung des Dachs, auf den die
Dachleiter 1 montierbar ist, anzupassen.
[0033] Hier liegen die Markierungen 11 in Form von
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Durchgangslöchern 12 und einem Zentrierloch 13 vor.
Die Markierungen 11 dienen dazu, beim Zusammenbau-
en der Dachleiter 1 aus Einzelteilen als Orientierung, zum
einen an welcher Stelle und zum anderen in welcher Lage
die Sprossen 3 an den Holmen 2 bzw. den Holmelemen-
ten 4 zu befestigen sind. Dabei sind die Markierungen
11 so ausgeführt, dass mit den Sprossen 3 unterschied-
liche Lagen, bevorzugt Winkellagen in Bezug auf die Hol-
me 2 realisiert werden können. Anders ausgedrückt kön-
nen die Sprossen 3 abhängig von einer vorbestimmten
Dachneigung derart an diese angepasst werden, dass
deren Trittflächen stets parallel zueinander und parallel
zur Horizontalebene bleiben.
[0034] Die Einstellung der Lage der Sprossen 3 relativ
zum Holm 2 für unterschiedliche Dachneigungen ist in
den Fig. 3a bis 3d veranschaulicht. Dabei sind die in den
Holmen 2 eingebrachten Durchgangslöcher 12 am Um-
fang eines Kreisbogens, wie Lochkranz, verteilt ange-
ordnet. Deren Teilungswinkel, der den Abstand zweier
direkt benachbarter Durchgangslöcher 12 auf dem Kreis-
bogen beschreibt, beträgt hier von Durchgangsloch 11
zu Durchgangsloch 11 beispielsweise 10°. Im Zentrum
des Kreisbogens bzw. Lochkranzes ist das Zentrierloch
13 angeordnet.
[0035] Die Sprossen 3 haben vorliegend drei Befesti-
gungspunkte 14, 15, 16 zum Anbringen an den Holm 2
bzw. das Holmelement 4. Die Befestigungspunkte 14,
15, 16 sind derart in ihrem Abstand zueinander bemes-
sen, dass sie mit den Markierungen 11, insbesondere
den Durchgangslöchern 12 und dem Zentrierloch 13 in
Deckung bringbar, also zueinander komplementär aus-
geführt sind. Dazu sind die Befestigungspunkte 15, 16
in Bezug auf den Befestigungspunkt 14 so bemessen,
dass sie auf dem gleichen Kreisbogen liegen (also den-
selben Radius aufweist), wie die Durchgangslöcher 12
der Holme 2 in Bezug auf das Zentrierloch 13. Die Be-
festigungspunkte 15, 16 der Sprosse 3 können um den-
selben oder ein Vielfaches des Teilungswinkels vonein-
ander beabstandet auf dem Kreisbogen angeordnet
sein. Der Teilungswinkel der genannten Befestigungs-
punkte 15, 16 entspricht dem des Lochkranzes des
Holms 2, ist also identisch mit diesem. Man sieht in den
Fig. 3a-3d, dass vorliegend die beiden Befestigungs-
punkte 15, 16 der Sprosse 3 jeweils um den doppelten
Teilungswinkel voneinander beabstandet angeordnet
sind.
[0036] In Fig. 3a erkennt man, dass für eine Dachnei-
gung von 45°, also eine entsprechende Anstellung des
Holms 2 der Dachleiter 1 in Bezug auf die Sprosse 3, der
Befestigungspunkt 15 der Sprosse 3 deckungsgleich
zum obersten und der Befestigungspunkt 16 deckungs-
gleich zum drittobersten Durchgangsloch 11 des Holms
2 ist.
[0037] Fig. 3b zeigt die Einstellung der Sprossen 3 be-
züglich des Holms 2 an eine Dachneigung von 35°. Hier
sind die Befestigungspunkte 15, 16 der Sprosse 3 im
Gegensatz zur Darstellung in der Fig. 3a um ein Durch-
gangsloch 11 auf dem Kreisbogen bzw. Lochkranz des

Holms 2, also hier um einen Teilungswinkel von 10°, wei-
ter nach unten verschwenkt. In der Darstellung der Fig.
3c (Dachneigung von 25°) sind diese wiederum um ein
Durchgangsloch 11 des Holms 2 weiterverschwenkt als
in Fig 3b. Die Fig. 3d zeigt schließlich die Anpassung der
Sprossen 3 in ihrer Lage relativ zu den Holmen 2 an eine
Dachneigung von 15°. Im Vergleich zur Fig. 3a sind die
Sprossen um 30° weiter nach unten verschwenkt, greifen
also in die beiden untersten Durchgangslöcher 12 der
Holme 2.
[0038] Unabhängig von der in den Fig. 3a bis 3d ge-
zeigten Ausführungsformen wäre es auch denkbar, die
form- und/oder kraftschlüssige Verbindung der Sprossen
3 an die Holme 2 wie folgt zu verwirklichen: Die wenigs-
tens zwei, hier die drei Befestigungspunkte, könnten an
beiden Seiten (axialen Enden) der Sprosse 3 nach Art
von flachen Zungen ausgeführt sein, die in komplemen-
tär ausgebildete Markierungen 11, z.B. als schlitzförmig
ausgeführte Durchgangslöcher, einsteckbar wären.
Nach dem Einstecken der Zungen der Sprossen 3 in die
schlitzförmigen Durchgangslöcher der Holme 2 würden
diese zur Schaffung der besagten Verbindung zwischen
der Sprosse 3 am Holm 2 umgebogen. Anstelle oder zu-
sätzlich zu dieser Ausführungsform oder den Schrauben,
könnten die Sprossen 3 an den Holmen 2 bzw. Holme-
lementen 4 auch genietet sein.
[0039] Um die Dachleiter 1 aus dem erfindungsgemä-
ßen Bausatz zusammenzubauen, werden die beiden
Holme 2 bzw. Holmelemente 4 parallel zueinander be-
abstandet z.B. auf den Boden gelegt. Dann werden die
Sprossen 3 zueinander beabstandet zwischen den Hol-
me 2 verteilt. Die Sprossen 3 werden zuerst z.B. einzeln
und nacheinander mit ihrem einen Befestigungspunkt 14
in Deckung mit dem Zentrierloch 13 des Holms 2 ge-
bracht und mit diesem über die form- und/oder kraft-
schlüssige Verbindung verbunden. Dies wird bevorzugt
für alle Sprossen 3 des Holms 2 bzw. Holmelements 4
durchgeführt. Hierdurch erhält die Dachleiteiter 1 beim
Zusammenbauen eine gewisse Stabilität, denn die
Sprossen 3 sind an den Holmen 2 bereits gehalten, wo-
durch sie auch von nur einem Monteur aufgebaut werden
kann. Ein Vorteil bei der Verwendung von Schrauben zur
Verwirklichung der form- und/oder kraftschlüssigen Ver-
bindung ist folgender: Die in den ersten Befestigungs-
punkt 14 und das Zentrierloch 13 zumindest teilweise
eingeschraubte Schraube dient als Drehachse für die
Einstellung der Lage zu den Holmen 2. Die entsprechen-
de Sprosse 3 kann somit einfach um diese Drehachse
gedreht werden, um die weiteren Befestigungspunkte
15, 16 mit den entsprechenden Markierungen 11, hier
den Durchgangslöchern 12 am Holm 2 in Deckung zu
bringen.
[0040] Nachdem der wenigste eine weitere, noch lose
Befestigungspunkt 15, 16 der entsprechenden Sprosse
3 mit der komplementären, die gewünschte Dachnei-
gung ergebenden Markierung 11 bzw. dem Durchgangs-
loch/-löchern 11 des Holms 2 bzw. Holmelements 4 in
Deckung gebracht wurde, wird die Sprosse 3 mit dem
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Holm 2 ebenfalls mittels der form- und/oder kraftschlüs-
sigen Verbindung verbunden. Die geschieht wiederum
Sprosse um Sprosse. Hiernach können mehrere einzel-
ne Holmelemente 4 zu einem jeweiligen Holm 2, z.B.
mittels der Verbinder 5 verbunden werden. Dann werden
die Endpunkte 7, 8 an den Holm 2 angeschraubt und
hiernach können nun die Anschlagvorrichtungen 6 an-
gebracht werden.
[0041] Hiernach kann z.B. an beiden Enden der Dach-
leiter 1 oder des Holms 2 bzw. des Holmelements 4 je-
weils eine Querstange 9 in die Holme 2 bzw. Holmele-
mente 4 eingebracht werden. An die Querstange 9 wird
die Haltevorrichtung 10 montiert. Die so fertig aus dem
Bausatz aufgebaute Dachleiter 1 kann nun an der Dach-
haut oder der Dachkonstruktion des Dachs montiert wer-
den.
[0042] Bevorzugt können alle Elemente des Bausat-
zes, bevorzugt aber zumindest die Holme 2 bzw. Holme-
lemente 4, die Sprossen 3, wie auch die Querstange 9
und die Haltevorrichtung 10 aus einem nichtrostendem
Material, wie einer Leichtmetall- oder Aluminiumlegie-
rung hergestellt sein. Dies gilt auch für die genannten
Schraubverbindungen. Die Sprossen 3 können aus ei-
nem Hohlprofil, das im Querschnitt im Wesentlichen C-
förmig ist, hergestellt sein.
[0043] Mit der Erfindung kann eine Dachleiter angege-
ben werden, deren Trittflächen (Sprossen) in Abhängig-
keit der vorliegenden, vorbestimmten Dachneigung des
Bauwerks stets parallel zueinander und zur Horizontal-
ebene geneigt ausgeführt sind. Da ein Bausatz nun meh-
rere Dachneigungen abdeckt, muss nunmehr nicht mehr
für jede Dachneigung eine gesonderte, darauf ange-
passte Dachleiter bevorratet werden. Auch muss nicht
mehr jede auf die entsprechende Dachneigung geson-
dert angepasste Dachleiter einzeln von einer techni-
schen Prüforganisation auf ihre Sicherheit bemustert
werden. Hierdurch reduzieren sich die Lagerhaltungs-
und Prüfkosten für eine solche erfindungsgemäße Dach-
leiter.

Bezugszeichen

[0044]

1 Dachleiter
2 Holm
3 Sprosse bzw. Stufe
4 Holmelement
5 Verbinder
6 Anschlagvorrichtung
7, 8 Endpunkt
9 Querstange
10 Haltevorrichtung
11 Markierungen
12 Durchgangslöcher
13 Zentrierloch
14, 15, 16 Befestigungspunkt

Patentansprüche

1. Dachleiter (1) eines Bauwerks, wie Gebäude, um-
fassend zwei Holme (2) sowie eine Mehrzahl von
Sprossen (3), die mit den Holmen (2) verbindbar
sind, wobei die Holme (2) für jede Sprosse (3) meh-
rere Markierungen (11) aufweisen, wobei jede Mar-
kierung (11) eine andere Lage der Sprosse (3) relativ
zu den Holmen (2) anzeigt, sodass die Sprosse (3)
in Abhängigkeit der Markierung (11) einzeln in ihrer
Lage zu den Holmen (2) einstellbar ist, wobei jede
Sprosse (3) an jeder ihrer dem Holm (2) zugewand-
ten Seite über mindestens zwei Befestigungspunkte
(14, 15, 16) mittels einer form- und/oder kraftschlüs-
sigen Verbindung am Holm (2) befestigbar ist, wobei
die form- und/oder kraftschlüssige Verbindung in
Form von Schrauben ausgeführt ist, und wobei an
mindestens einem Holm (2) mindestens zwei Ein-
zelanschlagpunkte angeordnet sind, wobei an den
Einzelanschlagpunkten eine Anschlagvorrichtung
(6) zur Absturzsicherung eines Benutzers der Dach-
leiter (1) befestigt ist.

2. Dachleiter (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Markierungen (11) unterschied-
liche Neigungswinkel der Sprosse (3) parallel zur
Längsachse der jeweiligen Sprosse (3) anzeigen,
um die Sprossen (3) der Dachleiter (1) an die Dach-
neigung eines Dachs, auf das die Dachleiter (1) mon-
tierbar ist, anzupassen.

3. Dachleiter (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Markierungen (11) in Form
von mehreren in den Holmen (2) eingebrachten
Durchgangslöchern (12) ausgeführt sind und bevor-
zugt die Durchgangslöcher (12) auf dem Umfang ei-
nes Kreisbogens, wie Lochkranz, verteilt angeordnet
sind, wobei bevorzugt der Teilungswinkel, der den
Abstand zweier benachbarter Durchgangslöcher
(12) auf dem Kreisbogen beschreibt, von Durch-
gangsloch (12) zu Durchgangsloch (12) gleich ist
und bevorzugt 5°, 10° oder 15° beträgt und wobei
bevorzugt die Markierungen (11) zusätzlich ein Zen-
trierloch (13) umfassen, dass im Zentrum des Kreis-
bogens liegt.

4. Dachleiter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass.

5. Dachleiter (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Markierungen (11) an den Hol-
men (2) und die mindestens zwei Befestigungspunk-
te (14, 15, 16) an den Sprossen (3) derart komple-
mentär zueinander ausgeführt sind, dass in Abhän-
gigkeit der gewählten Lage der Sprosse (3) zum
Holm sich stets die mindestens zwei Befestigungs-
punkte (14, 15, 16) mit mindestens zwei der Markie-
rungen (11) am jeweiligen Holm überdecken, wobei
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bevorzugt die Anzahl der Markierungen (11) an den
Holmen (2) größer ist als die Anzahl der Befesti-
gungspunkte (14, 15, 16) der Sprossen (3).

6. Dachleiter (1) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede Sprosse (3) mit ihrem ei-
nen Befestigungspunkt (14, 15, 16) deckungsgleich
zum Zentrierloch (13) und mit ihrem wenigstens ei-
nen weiteren Befestigungspunkt (14, 15, 16) de-
ckungsgleich zu einem Durchgangsloch (12) auf
dem Kreisbogen des Holms (2) bringbar ist.

7. Dachleiter (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass jede Sprosse (3)
an jeder ihrer den Holmen (2) zugewandten Seiten
genau drei Befestigungspunkte (14, 15, 16) auf-
weist, wobei zwei der Befestigungspunkte (14, 15,
16) zueinander über den Teilungswinkel oder ein
Vielfaches davon auf dem Kreisbogen zueinander
beabstandet sind, sodass die beiden Befestigungs-
punkte (14, 15, 16) deckungsgleich zu zwei entspre-
chenden Durchgangslöchern (12) im gleichen Tei-
lungswinkel auf dem Kreisbogen des Holms (2)
bringbar sind.

8. Dachleiter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Holm aus meh-
reren, miteinander verbindbaren Holmelementen (4)
hergestellt ist und bevorzugt die Holmelemente (4)
kraft- und/oder formschlüssig an ihren Enden mit-
einander verbindbar sind, wobei die Verbindung be-
vorzugt lösbar ausgeführt ist.

9. Dachleiter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens ei-
nem Holm entlang dessen gesamter Länge mindes-
tens zwei Einzelanschlagpunkte angeordnet sind,
wobei die Anschlagvorrichtung (6) zur Führung ei-
nes Seils eines Haltegurts des Benutzers entlang
des Holms (2) ausgeführt ist und die Anschlagvor-
richtung (6) bevorzugt als Seil oder Stange, die im
Wesentlichen parallel zum Holm (2) verläuft, ausge-
führt ist.

10. Dachleiter (1) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Ausführung der Anschlagvor-
richtung (6) als Stange diese C-förmig ausgebildet
ist.

11. Dachleiter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Holme (2) über
eine Querstange (9) miteinander verbindbar sind, an
die eine Haltevorrichtung für die Verankerung der
Dachleiter (1) in der Dachhaut oder der Dachkonst-
ruktion anbringbar ist, wobei die Querstange (9) be-
vorzugt wenigstens teilweise als Gewindestange
ausgeführt ist, durch entsprechende Ausnehmun-
gen der Holme (2) hindurchgeführt und mittels Mut-

tern an den Holmen (2) verschraubt ist.

12. Dachleiter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die form- und/oder
kraftschlüssige Verbindung in Form von gewindefor-
menden Schrauben, wie Blechschrauben und be-
sonders bevorzugt als nichtrostende Schrauben
ausgeführt ist.

13. Dach eines Bauwerks, wie Gebäude, umfassend ei-
ne Dachleiter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12.
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